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EUGEN HUBER f
Am 23. April starb nach langem, schwerem Krankenlager

Professor Eugen Huber in Bern. Er hatte sich im
Jahre 1882 mit seinen damaligen Basler Kollegen Andreas
Heusler und Paul Speiser zur Weiterführung unserer
Zeitschrift zusammengeschlossen und ist seither dem Redaktionsstabe

treu geblieben bis zu seinem Tode. Während diesen

einundvierzig Jahren hat er zahlreiche seiner feinabgewogenen

Abhandlungen in den Spalten der Zeitschrift
erscheinen lassen; als treuer Mitarbeiter hat er auch bis
zuletzt ihrem Gedeihen sein Interesse gewidmet. Redaktion
und Verlag betrauern in ihm eine unersetzliche Kraft.
Sein Lebensbild soll daher in einem der nächsten Hefte
von berufener Hand noch eingehender gezeichnet werden.

Mit uns betrauern aber auch die ganze schweizerische Juristenwelt

und das gesamte Schweizervolk in Eugen Huber nicht
nur den hervorragenden gelehrten Erforscher und Darsteller
privatrechtlicher, germanistischer und rechtsphilosophischer
Wissensgebiete, sondern vorallem den erfolgreichen Schöpfer
des schönsten Werkes schweizerischer Rechts- und
Volkseinheit, unseres Zivilgesetzbuches. Wir werden sein
Andenken in Ehren halten!

Redaktion und Verlag.
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